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JEIN

Sind medizinische (S3-)Leitlinien 
rechtsverbindlich?



„Die Anwendung nicht allgemein 
anerkannter Therapieformen und 
sogar ausgesprochen paraärztlicher 
Behandlungsformen ist rechtlich 
grundsätzlich erlaubt. 

(BGH NJW 1991, 1536)



Handlungsanweisungen in 
Leitlinien ärztlicher 
Fachgremien oder Verbände 
dürfen nicht unbesehen 
mit dem medizinischen 
Standard gleichgesetzt 
werden (…) 

(BGH, Urteil vom 15. April 2014, 
VI ZR 382/12, 
Rn. 17, juris)



Fazit:  

‣ man darf abweichen … 

‣ … solange man weiss,  
was man tut 



Überblick

Versicherungsschutz

Erstattungs-  
fragen (Patient)

Haftungsrecht



I. Versicherungsschutz 
Berufshaftpflichtversicherung 

II. Haftungsrecht: 
Wie vermeide ich 
Schadensersatzansprüche? 

III. Erstattungsfragen 
Ist die von mir durchgeführte 
Methode für den Patienten 
erstattungsfähig?  



I. Versicherungsschutz



I. Versicherungsschutz

Hausaufgabe: 





II. Haftungsrecht

‣ Aufklärungs-
fehler?

‣ Behandlungs-
fehler?



‣ Aufklärungsfehler 

‣ Wann aufklären? 

‣ Wie aufklären? 

‣ Wie viel aufklären? 

„Im Großen und Ganzen“ über:  

‣ Art,  
‣ Schwere  
‣ verbundene Risiken

II. Haftungsrecht



‣ Neuland-/komplementäre 
Methoden: 

‣ vorteilhafte Nutzen-
Risiko-Abwägung 

‣ Aufklärung 

‣ Hinweis auf Versuchs-
charakter! 

‣ („kann auch unbekannte 
Risiken bergen“)

II. Haftungsrecht



Warum ist eine fehlerhafte 
Aufklärung so gefährlich?   

‣ auch lege-artis-durchgeführter Eingriff  
ist tatbestandsmäßige Körperverletzung 

‣ bei ungenügender Aufklärung wegen  
unwirksamer Einwilligung  
rechtswidrig 

‣ Konsequenzen: 
‣ Strafbarkeit! 

‣ Haftung für alle kausalen Folgen  

II. Haftungsrecht



‣Welchem Zweck dient  
die Aufklärung?   

‣ „informierte Entscheidung“  
 (Selbstbestimmungsrecht)

II. Haftungsrecht



wirtschaftliche Aufklärung 
(§ 630c Abs. 3 BGB) 

‣ Hinweis auf Zweifel am 
Erstattungsverhalten 

‣ unabhängig von ihrer Berechtigung! 
(LG Karlsruhe vom 15. Juli 2005, VersR 2006, 1217) 

‣ bei Verletzung: 
‣ Verlust des Honoraranspruches 

‣ Ersatz der Kosten für  
Erstattungsprozess!

II. Haftungsrecht



Wie sichere ich mich ab?

‣ Hinweis in Textform,  
§ 630c Abs. 3 S. 1 BGB 

‣ ausreichend: Kosten werden 
„erfahrungsgemäß nicht in  
voller Höhe übernommen“ 
(AG Langen, MedR 2006, 64)

II. Haftungsrecht





Kostenträger

‣ GKV: ambulanter Leistungskatalog 
vs. „Nikolaus“ (§§ 135, 2 Abs. 1 a 
SGB V) 

‣ PKV: Medizinische Notwendigkeit 
(„Vertretbarkeit“)

III. Erstattungsfragen



II. …. und die Praxis
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